
teilen. Vor der Beschlussfassung hat das zuständi-
ge Leitungsorgan mit der Pfarrerin oder dem Pfar-
rer ein Gespräch zu führen, in dem die bisherige
Tätigkeit der Pfarrerin oder des Pfarrers auszuwer-
ten ist. Beschließt das zuständige Leitungsorgan
die Fortsetzung der Tätigkeit, so kann die Kirchen-
leitung die Übertragung der Pfarrstelle oder Plan-
stelle um die vorgesehene Zeitdauer verlängern.
Nach Vollendung des 58. Lebensjahres verlängert
sich die Übertragung bis zum Beginn des Ruhe-
standes. Eine Verlängerung kann nur mit Zustim-
mung der Pfarrerin oder des Pfarrers erfolgen.
Wiederholung ist möglich.“

e) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5
angefügt:

„(4) Ist einer Pfarrerin oder einem Pfarrer eine Ge-
meindepfarrstelle übertragen, hat der Kirchenvor-
stand rechtzeitig vor Ablauf von zehn Jahren der
Amtsinhaberschaft über eine Fortsetzung der
Tätigkeit in geheimer Abstimmung zu beschließen.
Vor der Beschlussfassung hat der Kirchenvorstand
mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer im Beisein der
Dekanin oder des Dekans oder einer oder einem
von diesen benannten Vertreterin oder Vertreter
ein Gespräch zu führen, in welchem das Konzept
der pastoralen Arbeit der Stelleninhaberin oder des
Stelleninhabers im Blick auf die Anforderungen in
der Gemeinde auszuwerten ist. Die Pröpstin oder
der Propst ist zu beteiligen (Artikel 56 Abs. 5 Kir-
chenordnung). Beschließt der Kirchenvorstand mit
der Stimmenmehrheit der gesetzlichen Zahl der
Mitglieder (§22 Abs. 2 Pfarrstellengesetz) die Fort-
setzung der Tätigkeit, so wird die Übertragung der
Pfarrstelle um fünf Jahre verlängert. Rechtzeitig
vor Ablauf der fünfjährigen Verlängerung hat der
Kirchenvorstand erneut über die Fortsetzung der
Tätigkeit in geheimer Abstimmung gemäß der Sät-
ze 1 bis 4 zu beschließen. Nach der Vollendung
des 58. Lebensjahres verlängert sich die Übertra-
gung der Pfarrstelle bis zum Beginn des Ruhestan-
des. Eine Verlängerung kann nur mit Zustimmung
der Pfarrerin oder des Pfarrers erfolgen. Wieder-
holung ist möglich.

(5) Kommt ein Beschluss gemäß Absatz 4 Satz 4
oder 5 nicht zustande, ist die Abstimmung in einer
Frist von mindestens einer Woche und höchstens
einem Monat zu wiederholen. Wird auch dann die
erforderliche Mehrheit nicht erreicht, so hat sich die
Pfarrerin oder der Pfarrer unverzüglich um eine an-
dere Pfarrstelle zu bewerben. Die Übertragung der
Gemeindepfarrstelle wird zu diesem Zweck bis zu
zwei Jahre verlängert.“

3. §39 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein
Komma ersetzt.

b) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 ange-
fügt:

„4. sie sich bis zum Ablauf der Frist des §35 Abs. 5
Satz 2 nicht um eine andere Pfarrstelle beworben
haben oder eine anderweitige Verwendung bis
zum Ablauf dieser Frist nicht zustande kommt.“

Abschnitt 5. Schlussvorschriften

§ 35. (1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. März 2004 in
Kraft.

(2) Die Dekanatssynodalordnung vom 7. Dezember
1967 (ABl. 1967 S. 233), zuletzt geändert am 20. Sep-
tember 2003 (ABl. 2003 S. 448), tritt zum gleichen Zeit-
punkt außer Kraft.

(3) Wird in Kirchengesetzen oder Verordnungen auf Be-
stimmungen früherer Fassungen der Dekanatssyn-
odalordnung verwiesen, so treten an deren Stelle die
entsprechenden Bestimmungen dieses Kirchengeset-
zes.

Darmstadt, den 12. Dezember 2003

Für den Kirchensynodalvorstand
Dr.  Schäfer

__________

Kirchengesetz
zur Neuregelung der Inhaberschaft

der Gemeindepfarrstellen

Vom 26. November 2003

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung des Pfarrdienstgesetzes

Das Pfarrdienstgesetz vom 26. November 2003 wird
wie folgt geändert:

1. §3a Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Übergemeindliche Pfarrstellen werden grund-
sätzlich befristet übertragen. Verlängerung ist mög-
lich.“

2. §35 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Pfarrerinnen und Pfarrer, die Inhaberinnen und
Inhaber einer Pfarrstelle oder einer anderen Plan-
stelle sind, können grundsätzlich während der
Dauer der Übertragung der Pfarrstelle oder Plan-
stelle nicht ohne ihre Zustimmung aus ihrer Stelle
versetzt werden.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 3 wird neuer Absatz 2.

d) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Ist einer Pfarrerin oder einem Pfarrer eine
Pfarrstelle oder eine andere Planstelle übertragen,
die der Wahrnehmung übergemeindlicher Auf-
gaben dient, hat die Kirchenleitung spätestens ein
Jahr vor Ablauf der Zeitdauer über eine Verlänge-
rung zu beschließen und die Entscheidung der
Pfarrerin oder dem Pfarrer unverzüglich mitzu-
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4. Nach §63a wird folgender §63b eingefügt:

„§63b
Übergangsbestimmung zu §35 Abs. 4

Für Pfarrerinnen und Pfarrer, denen die Pfarrstelle
oder eine andere Planstelle vor dem 1. März 1999
übertragen wurde, findet §35 Abs. 4 erstmalig An-
wendung am 1. März 2009.“

Artikel 2
Änderung des Pfarrstellengesetzes

Das Pfarrstellengesetz vom 26. November 2003 wird
wie folgt geändert:

1. §7 wird wie folgt gefasst:

„Die Gemeindepfarrstellen werden im Zusammen-
wirken von Kirchengemeinde und Kirchenleitung be-
setzt. Die Übertragung erfolgt für die Dauer von zehn
Jahren. Der Dienst kann gemäß §35 Abs. 4 des
Pfarrdienstgesetzes verlängert werden.“

2. §9a Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Bei der Besetzung von Pfarrstellen sind Pfarrerin-
nen und Pfarrer, deren Beurlaubung oder befristeter
Dienstauftrag endet oder deren Übertragung einer
Pfarrstelle endet, mit Vorrang zu berücksichtigen.“

3. §29 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Übertragung ist gemäß §3a Abs. 2 des Pfarr-
dienstgesetzes zeitlich begrenzt.“

Artikel 3
Übergangsbestimmung

Dieses Kirchengesetz gilt auch für Pfarrerinnen und
Pfarrer, denen eine Pfarrstelle oder eine andere Plan-
stelle vor dem In-Kraft-Treten dieses Kirchengesetzes
unbefristet übertragen wurde.

Artikel 4
In-Kraft-Treten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. März 2004 in Kraft.

Darmstadt, den 12. Dezember 2003

Für den Kirchensynodalvorstand
Dr.  Schäfer

Präambel

In der Evangelischen Kirche ist es Aufgabe aller Ge-
tauften, am Bau des Reiches Gottes verantwortlich mit-zuwirken. Deshalb ist ehren-, haupt- und nebenamtli-che Arbeit gleichwertig. In der Zusammenarbeit prägenalle gemeinsam und gleichberechtigt das Leben und dieGestalt von Gemeinde und Kirche. Sie beteiligen sichan der Verkündigung, der Seelsorge, der Diakonie undnehmen Leitungsverantwortung in Gemeinde und Kirche wahr.
Ziel dieses Kirchengesetzes ist es, ehrenamtliche Ar-
beit in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassauund die Zusammenarbeit von ehren-, haupt- und ne-benamtlichen kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-beitern zu regeln.
§ 1. Begriffsbestimmung. Ehrenamt im Sinne dieses
Kirchengesetzes ist jede freiwillig erbrachte, nicht aufEntgelt ausgerichtete Arbeit im kirchlichen Auftrag.
§ 2. Gegenstand und Geltungsbereich. (1) Dieses
Kirchengesetz regelt grundlegende Bedingungen eh-renamtlicher Mitarbeit in der Evangelischen Kirche inHessen und Nassau.
(2) Rechtsträger diakonischer, missionarischer und
sonstiger kirchlicher Einrichtungen im Kirchengebietder Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, dienicht der Gesetzgebung der Synode unterliegen, kön-nen die entsprechende Anwendung dieses Kirchenge-setzes beschließen.
(3) Dieses Kirchengesetz gilt auch für hauptamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst,soweit sie ehrenamtlich tätig sind.
§ 3. Gewinnung von Ehrenamtlichen. Aufgabe der
Kirchengemeinden, der kirchlichen Gruppen und insbe-sondere der Hauptamtlichen ist es, für ehrenamtlichesEngagement zu werben. Dabei sollen Menschen unab-hängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft, ihrer beruflichenSituation, auch unabhängig von der Kirchenzugehörig-keit, angesprochen und motiviert werden, wie sie ihreBegabungen und Erfahrungen in kirchlicher Arbeit ein-bringen können.
§ 4. Beauftragung, Einführung und Verabschiedung.
(1) Aufgaben und Zuständigkeiten sowie der örtliche,zeitliche und finanzielle Rahmen ehrenamtlicher Arbeitbedürfen der vorherigen Absprache und Festlegung mitden Ehrenamtlichen. Diese sind über ihre Rechte undPflichten zu informieren.
(2) Die Beauftragung kann mündlich oder schriftlich ver-
einbart werden. In einer solchen Vereinbarung solleninsbesondere der Aufgabenbereich, der zeitliche Rah-men, die Dauer der Tätigkeit und der Auslagenersatzgeregelt sein.
(3) Die Beauftragung zu ehrenamtlicher Arbeit eines
Gemeindegliedes soll der Gemeinde und den beteilig-ten Gremien und Gruppen öffentlich bekannt gegebenwerden. Eine Vorstellung und liturgische Einführung mitFürbitte und Segen im Gottesdienst wird für alle ehren-amtlichen Dienste empfohlen. So bestätigt die Gemein-de ihre Mitverantwortung und ihre Bereitschaft zur Un-terstützung ehrenamtlicher Arbeit und die Wertschät-
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